
Erste Satzung zur Änderung der Fachgruppensatzung der Fachgruppe Informatik und 
Softwaretechnik der Studierendenschaft der Universität Stuttgart 
 
Vom 27. November 2014 
 
Auf Grund von § 65a Abs. 1 Satz 1, 2. Halbsatz und Abs. 3 Satz 2 des 
Landeshochschulgesetzes (LHG) vom 1. Januar 2005 (GBl. S. 1), neugefasst durch Art. 1 
des Gesetzes vom 1. April 2014 (GBl. 2014, 99), sowie der §§ 14 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5, 
22 Abs. 3 Nr. 4 und 34 Abs. 1 Satz 2 der Organisationssatzung der Studierendenschaft der 
Universität Stuttgart (OrgS) vom 3. April 2014 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 34/2014 vom 
7. April 2014), hat das Studierendenparlament der Studierendenschaft der Universität 
Stuttgart am 9. Juli 2014 die nachstehende Satzung beschlossen. 
 
Das Rektorat der Universität Stuttgart hat seine Genehmigung gemäß § 65b Abs. 6 Satz 3 
des Landeshochschulgesetzes am 25. November 2014, Az.: 7625.23/6, erteilt. 

Im Folgenden wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit ausschließlich die männliche Form 
verwendet. 
Es können alle Amts-, Status- und Funktionsbezeichnungen, die in dieser Satzung in der 
männlichen Sprachform verwendet werden, in der entsprechenden weiblichen Sprachform 
geführt werden. 
 

Artikel 1 

Änderung der Fachgruppensatzung Informatik und Softwaretechnik 

Die Fachgruppensatzung der Fachgruppe Informatik und Softwaretechnik der Studierenden-
schaft der Universität Stuttgart vom 16. Dezember 2013 (Amtliche Bekanntmachungen der 
Universität Stuttgart Nr. 7/2014 vom 17. Januar 2014) wird wie folgt geändert: 

§ 1 Absatz 1 wird die neue Ziffer „9. B.Sc. Medieninformatik.“ angefügt. 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Universität Stuttgart in Kraft.  
 
 
 
Stuttgart, den 27. November 2014 
 
gez. 
 
Andreas Waldvogel 
Vorstandsvorsitzender der  
Studierendenschaft der Universität Stuttgart 


